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Überweisung 
An der Sitzung des Einwohnerrates vom 21. Januar 2021 wurde das Postulat dem 
Stadtrat zur Berichterstattung überwiesen. 
 
 
Bericht 
Der Postulant regt an, dass inskünftig bei stadträtlichen Vorlagen an das Parlament auf 
die Gemeindestrategie und das Legislaturprogramm referenziert wird. Somit können  die 
Planungsberichte und die B+A in einen Kontext gestellt werden, was dem Parlament die 
Arbeit erleichtern soll.  
 
Der Kanton Luzern für den Kantonsrat und die Stadt Luzern für den Grossen Stadtrat 
kennen bereits seit längerem Systeme, wo auf die übergeordnete Planung verwiesen 
wird. Die Systeme sind jedoch sehr unterschiedlich. Beim Kanton wird in einem kurzen 
Satz auf das Legislaturziel verwiesen. Bei der Stadt Luzern hingegen wird sehr umfang-
reich zuerst auf die Gemeindestrategie und dann auf die jeweiligen Legislaturziele der 
einzelnen Departemente verwiesen. Diese Verweise können 2 und mehr Seiten füllen.  
 
Im Anschluss an die Überweisung des Postulats hat der Stadtrat bereits reagiert und bei 
Planungsberichten und B+A an den Einwohnerrat jeweils auf das zur Anwendung gelan-
gende Legislaturziel der alten Legislatur hingewiesen. Nachdem der Einwohnerrat am 
24.  Juni 2021 die Gemeindestrategie und das Legislaturprogramm 2020 – 24 genehmig-
te, kann auf das aktuell gültige Planungswerk des Stadtrates verwiesen werden. So wer-
den die Hinweise klarer und die Einbettung in die übergeordnete Strategie ist gut ersicht-
lich. Der Stadtrat wird dieses System definitiv einführen. Dabei will er sich auf das 
Wesentliche konzentrieren und den Bezug kurz und prägnant darstellen, so wie dies der 
Regierungsrat für den Kantonsrat vorsieht. In das Template für die Erstellung von B+A an 
das Parlament sowie in Berichten zu Vorstössen wird deshalb eingefügt (Beispiel):  
 
Bezug zum Legislaturprogramm: 
 
Leitlinie A1: Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung, nehmen deren Bedürfnisse 
auf und handeln gemeinsam lösungsorientiert. 
Ziele und Massnahmen 2020-2024 Stadtkanzlei Nr. 2: Wir erreichen alle Alters- und Ziel-
gruppen in Kriens mit unserer Kommunikation.  
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Ebenfalls eingeführt wird, dass bei Medienmitteilungen neu ebenfalls auf die Gemein-
destrategie und die Legislaturziele hingewiesen wird. Somit kann auch gegenüber der 
Bevölkerung die Wichtigkeit und die Substanz der Gemeindestrategie aufgezeigt werden.  
 
Die entsprechenden Anpassungen werden per sofort eingeführt, womit das Anliegen des 
Postulanten erfüllt wird.  
 
 
Erledigung 
Nachdem der Gegenstand des Postulats im Kompetenzbereich des Stadtrates liegt, 
gilt es mit diesem Bericht als erledigt. 

 

 

 

Kriens, 25. August 2021 


